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Lebenslauf zu der Vorlage (GV Hokir/15/9449)

Umstellung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet auf LED-
Technik; hier: Grundsatzbeschluß

Beschlüsse:
19.05.2015 Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen

Herr Bombowsky macht Ausführungen zur LED-Umstellung der Gemeinden. Die 
Mindestinvestitionssumme beträgt 20.000,00 €, wovon 50 % gefördert werden. Für die 
Bestandsaufnahme ist zu klären, welche Bereiche oder Straßenzüge bei der Bewertung zu 
betrachten sind. CO²-Einsparungen und Amortisationszeiten sind nachzuweisen. 
Voraussetzung für die Datenerfassung ist eine Bestandsaufnahme. Altanlagen müssen mit 
Neuanlagen verglichen werden. Dies setzt planerische Vorarbeit voraus. Die 
Planungsleistungen sind Bestandteil der Gesamtkosten und somit ebenfalls förderfähig. Zu 
berücksichtigen ist, dass der Eigenanteil der Gemeinde (50 %) erbracht werden muss.

Beschluss:
Der Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen empfiehlt folgende 
Beschlussfassung:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt die Straßenbeleuchtung im 
Gemeindegebiet auf LED-Technik umzurüsten.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt für die Realisierung der 
Baumaßnahme einen Fördermittelantrag beim Landesförderinstitut Mecklenburg-
Vorpommern durch die Amtsverwaltung zu stellen.

Abstimmungsergebnis:
gesetzl. Anzahl der Vertreter: 7
davon anwesend: 7
Zustimmung: 7
Ablehnung: 0
Enthaltung: 0
Befangenheit: 0

25.06.2015 Gemeindevertretung Hohenkirchen

 
 


